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Allgemeine Bedingungen für die Sachversicherung  
der VAV (ABS 2012) 

 
 

Geltungsbereich: 

Die ABS gelten als Allgemeiner Teil jener Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der ABS besonders hinweisen. 
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Artikel 1 ABS 
Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertrags-

abschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertra-
ges alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme 
der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsge-
mäß und vollständig anzuzeigen. Ein Umstand, nach 
welchem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich 
gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter 
Verletzung dieser Pflichten kann der Versicherer nach 
Maßgabe der §§ 16 bis 21 des Versicherungsvertragsge-
setzes (VersVG) vom Vertrag zurücktreten und wird dies-
falls von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
 

Artikel 2 ABS 
Gefahrerhöhung 

(1) Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungs-
nehmer ohne Einwilligung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. Erlangt der Versiche-
rungsnehmer Kenntnis davon, dass eine Gefahrer-
höhung ohne sein Wissen oder ohne seinen Willen 
eingetreten ist, hat er dem Versicherer unverzüglich 
schriftlich Anzeige zu erstatten. 

(2) Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhö-
hung ein, kann der Versicherer kündigen. Verletzt 
der Versicherungsnehmer eine der in Abs. 1 ge-
nannten Pflichten, ist der Versicherer außerdem 
nach Maßgabe der §§ 23 bis 31 VersVG von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 

(3) Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden 
auch Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stel-
lung und Annahme des Versicherungsantrages ein-
getretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei 
der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

 
Artikel. 3 ABS 

Sicherheitsvorschriften 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, 
polizeiliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
oder duldet er ihre Verletzung, kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt hat, die Versicherung mit ein-
monatiger Frist kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der 
vor der Verletzung bestanden hat. 

(2) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Schadenfall nach der Verletzung 
eintritt und die Verletzung auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers beruht. 
Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn 
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Schadenfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf 
den Umfang der Entschädigung gehabt hat, oder 
wenn zur Zeit des Schadenfalles trotz Ablaufs der 
Frist die Kündigung nicht erfolgt war. 

(3) Im übrigen gilt § 6 VersVG. Ist mit der Verletzung 
einer Sicherheitsvorschrift eine Gefahrerhöhung ver-
bunden, finden die Bestimmungen über die Gefahr-
erhöhung Anwendung. 

 
Artikel 4 ABS 

Prämie, Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 

(1) Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie 
einschließlich der Nebengebühren gegen Aushändi-
gung der Polizze, Folgeprämien einschließlich Ne-
bengebühren an den in der Polizze festgesetzten 
Zahlungsterminen zu entrichten. 

(2) Der Versicherungsschutz tritt grundsätzlich mit der 
Einlösung der Polizze (Pkt.1) in Kraft, jedoch nicht 
vor dem darin festgesetzten Versicherungsbeginn. 
Wird die erste Prämie erst nach diesem Zeitpunkt 
eingefordert, alsdann aber binnen 14 Tagen bezahlt, 

beginnt der Versicherungsschutz zu dem in der Po-
lizze festgesetzten Zeitpunkt. 

Soll der Versicherungsschutz schon vor Einlösung 
der Polizze beginnen (vorläufige Deckung), ist die 
ausdrückliche Zusage der vorläufigen Deckung 
durch den Versicherer erforderlich. Die vorläufige 
Deckung endet bei Annahme des Antrages mit der 
Einlösung der Polizze. Sie tritt außer Kraft, wenn der 
Antrag unverändert angenommen wird und der Ver-
sicherungsnehmer mit der Zahlung der ersten oder 
einmaligen Prämie schuldhaft in Verzug gerät (Pkt. 
3). Der Versicherer ist berechtigt, die vorläufige De-
ckung mit der Frist von zwei Wochen zu kündigen. 
Dem Versicherer gebührt in diesem Fall die auf die 
Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Prämie. 

(3) Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung 
gelten die §§ 38, 39, 39a bzw. 91 VersVG. Die ge-
richtliche Geltendmachung des Anspruches auf 
rückständige Folgeprämien kann nur innerhalb eines 
Jahres nach Ablauf der nach §§ 39 bzw. 91 VersVG 
gesetzten Zahlungsfristen erfolgen. 

(4) Wird der Versicherungsvertrag während der Versi-
cherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so 
gebührt dem Versicherer die Prämie für die bis dahin 
verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonder-
bestimmungen anderes vorsehen. Endet der Versi-
cherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen 
Wegfall des Interesses, gebührt dem Versicherer die 
Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wäre, in welchem der Versicherer von dem 
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. Tritt der 
Versicherer nach § 38 (1) VersVG zurück, weil die 
erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt wurde, kann er 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

(5) a) Bei Vertragsschluss fallen dem Versicherer ein-
malige Kosten, wie z.B. Vertriebsunterstützung, EDV 
Aufwand, Verarbeitungskosten, Versandkosten, etc. 
(kurz: Verwaltungskosten) an. Diese  Verwaltungs-
kosten werden unabhängig von der vertraglich ver-
einbarten Laufzeit des Versicherungsvertrages in die 
Prämien unter der Annahme eines tatsächlichen Be-
stehens des Versicherungsvertrages von 10 Jahren 
aufgenommen. Sofern der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag jedoch vor Ablauf von 10 
Jahren beendet, ist vom Versicherungsnehmer der 
nicht verdiente Anteil der Verwaltungskosten nach-
zuzahlen. 
Diese Regelung ist nicht auf Verträge anzuwenden, 
welche mit einem Prämienzuschlag für eine Ver-
tragslaufzeit kürzer als 10 Jahre versehen sind. 
 
b) Die Nachzahlung berechnet sich nach der tat-
sächliche Vertragsdauer und beträgt nach 
- drei Jahren:   70% 
- vier Jahren:   60% 
- fünf Jahren:   50% 
- sechs Jahren:  40% 
- sieben Jahren:  30% 
- acht Jahren:  20% 
- neuen Jahren:  10% 
der ersten Gesamtjahresprämie. 
 
c) Diese Regelung gilt auch für bei Vertragsbeginn 
übernommene Kosten und Prämien, z.B. Schät-
zungskosten, Dauerrabatte, offene Prämien, etc. 
Anstelle der ersten Jahresprämie (Pkt. b) treten die 
übernommenen Gesamtkosten bzw. Prämien.  

 
d) Sofern der Versicherungsnehmer nicht Verbrau-
cher ist, gelten die abzurechnenden Verwaltungs-
kosten, übernommenen Kosten und Prämien im Sin-
ne von Pkt. b) auch für während der Vertragslaufzeit 
getätigte Investitionen bzw. Umsatzsteigerungen. 
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Artikel 5 ABS 
Wirkung des Insolvenz und des Sanierungsverfahrens 

Der Versicherer kann nach Eröffnung des Insolvenz oder 
des Sanierungsverfahrens über das Vermögen bzw. der 
Anordnung der Zwangsverwaltung über die Liegenschaft 
des Versicherungsnehmers den Vertrag mit einer Frist von 
einem Monat kündigen. 
 

Artikel 6 ABS 
Mehrfache Versicherung; Vereinbarter Selbstbehalt 

(1) Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen 
Versicherer für das versicherte Interesse eine Versi-
cherung gegen dieselben Gefahren, hat er dem Ver-
sicherer unverzüglich den anderen Versicherer und 
die Versicherungssumme anzuzeigen. 

(2) Ist vereinbart, dass der Versicherungsnehmer einen 
Teil des Schadens selbst zu tragen hat (vereinbarter 
Selbstbehalt), darf er für diesen Teil keine andere 
Versicherung nehmen. Andernfalls wird die Ent-
schädigung so ermäßigt, dass der Versicherungs-
nehmer den vereinbarten Teil des Schadens selbst 
trägt. 

 
Artikel 7 ABS 

Überversicherung; Doppelversicherung 

(1) Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Auch wenn die Versicherungssumme den 
Versicherungswert übersteigt (Überversicherung), 
hat der Versicherer nicht mehr als die bedingungs-
gemäße Ersatzleistung zu erbringen. 

(2) Übersteigt die Versicherungssumme den Versiche-
rungswert erheblich, können der Versicherungsneh-
mer und der Versicherer nach § 51 VersVG eine 
Herabsetzung der Versicherungssumme und der 
Prämie verlangen. Eine tariflich festgelegte Mindest-
prämie bleibt unberührt. 

(3) Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 
und 60 VersVG. 

Artikel 8 ABS 
Begrenzung der Entschädigung; Unterversicherung 

(1) Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die 
Ersatzleistung des Versicherers, und zwar ist die Er-
satzleistung für die unter jeder einzelnen Post der 
Polizze versicherten Sachen durch die für die betref-
fende Post angegebene Versicherungssumme be-
grenzt. 

(2) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versi-
cherungswert (Unterversicherung), wird der Schaden 
nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme 
zum Versicherungswert ersetzt. Ob Unterversiche-
rung vorliegt, ist für jede Post der Polizze gesondert 
festzustellen. 

 
Artikel 9 ABS 

Sachverständigenverfahren 

(1) Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass 
Ursache und Höhe des Schadens durch Sachver-
ständige festgestellt werden. Die Feststellungen, die 
die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständig-
keit treffen, sind verbindlich, wenn nicht nachgewie-
sen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen. 

(2) Für das Sachverständigenverfahren gelten, soweit 
im folgenden nichts Abweichendes bestimmt wird, 
die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über 
Schiedsgerichte: 

a) Jeder Vertragspartner ernennt einen Sachverständi-
gen. Jeder Vertragspartner kann den anderen unter 
Angabe des von ihm gewählten Sachverständigen 
zur Ernennung des zweiten Sachverständigen 
schriftlich auffordern. Erfolgt diese Ernennung nicht 

binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforde-
rung, wird auf Antrag des anderen Vertragspartners 
der zweite Sachverständige durch das für den Scha-
denort zuständige Bezirksgericht ernannt. In der Auf-
forderung ist auf diese Folge hinzuweisen. Beide 
Sachverständige wählen vor Beginn des Feststel-
lungsverfahrens einen dritten als Obmann. Einigen 
sie sich nicht, wird der Obmann auf Antrag eines 
Vertragspartners oder beider Vertragspartner durch 
das für den Schadenort zuständige Bezirksgericht 
ernannt. 

b) Die Sachverständigen reichen ihre Feststellung 
gleichzeitig dem Versicherer und dem Versiche-
rungsnehmer ein. Weichen die Ergebnisse der Fest-
stellungen voneinander ab, übergibt der Versicherer 
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die strittig gebliebenen Punkte innerhalb der 
Grenzen beider Feststellungen und reicht seine 
Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer ein. 

c) Jeder Vertragspartner trägt die Kosten seines Sach-
verständigen; die Kosten des Obmannes tragen bei-
de je zur Hälfte. 

(3) Auf Grund der Feststellung der Sachverständigen 
oder des Obmannes wird die Entschädigung be-
rechnet. 

(4) Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Pflichten des Versicherungsnehmers im Schadenfall 
nicht berührt. 

 
Artikel 10 ABS 

Schuldhafte Herbeiführung des Schadenfalles; 
Obliegenheitsverletzung nach Schadeneintritt 

(1) Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in 
leitender Stellung für die Betriebsführung verantwort-
lichen Personen den Schaden vorsätzlich oder grob-
fahrlässig herbeiführt, ist der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer gegenüber von jeder Verpflichtung 
zur Leistung aus diesem Schadenfall frei. Werden 
von den genannten Personen nach Eintritt des 
Schadenfalls zu erfüllende Obliegenheiten grobfahr-
lässig oder vorsätzlich verletzt, tritt Leistungsfreiheit 
nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein. 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt bestehen, wenn 
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des 
Schadenfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf 
den Umfang der Entschädigung gehabt hat. 

(2) Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leiten-
der Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen 
Personen wegen des herbeigeführten Schadens o-
der wegen eines bei der Feststellung der Leistungs-
pflicht oder bei der Ermittlung der Entschädigung 
begangenen Betruges oder Betrugsversuches 
rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die 
Leistungsfreiheit als festgestellt. 

 
Artikel 11 ABS 

Zahlung der Entschädigung 

(1) Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen 
Feststellung fällig, jedoch kann einen Monat nach 
Anzeige des Schadens als Teilzahlung der Betrag 
verlangt werden, der nach Lage der Sache mindes-
tens zu zahlen ist. Der Lauf der Frist ist gehemmt, 
solange infolge eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzu-
schieben, 

a) wenn Zweifel über die Berechtigung des Versiche-
rungsnehmers zum Zahlungsempfang bestehen, bis 
zur Beibringung des erforderlichen Nachweises; 
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b) wenn eine polizeiliche oder strafgerichtliche Unter-
suchung aus Anlass des Schadens gegen den Ver-
sicherungsnehmer eingeleitet wurde, bis zur Erledi-
gung dieser Untersuchung. 

(3) Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb 
einer Frist von einem Jahr gerichtlich geltend ge-
macht wird, nachdem der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch 
zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung 
derzeit zugrunde gelegten Tatsache und der diesbe-
züglichen gesetzlichen oder vertraglichen Bestim-
mungen sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der 
Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt 
hat, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

(4) Im übrigen gelten die §§ 11 und 12 VersVG. 

(5) Für Schäden, die aus ein und derselben Ursache im 
zeitlichem Zusammenhang (Kumulschaden) anfal-
len, gilt im Rahmen der Katastrophendeckung 
(Hochwasser, Überschwemmung, Vermurung, Erd-
beben, Lawinen und Lawinenluftdruck) für alle bei 
der VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft abge-
schlossenen bzw. bestehenden Verträge ein Betrag 
von EUR 5.000.000,00 als Höchstgrenze der Versi-
cherungsleistung. Überschreitet die Summe der ge-
stellten Ansprüche den Betrag von  
EUR 5.000.000,00, so wird die Leistung für jeden 
einzelnen betroffenen Vertrag im Verhältnis der 
Summe der vertraglichen Einzelansprüche zu die-
sem Betrag gekürzt. 

 
Artikel 12 ABS 

Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 

(1) Sofern in den Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen der betreffenden Sachversicherungssparte oder 
einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung keine 
abweichende Regelung getroffen ist, können nach 
dem Eintritt des Schadenfalls sowohl der Versicherer 
als auch der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag kündigen. 

(2) Die Kündigung ist jederzeit, jedoch nur bis zum 
Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Ver-
handlungen über die Entschädigung zulässig. Der 
Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Mo-
nat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer kann 
nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer einen Entschädi-
gungsanspruch arglistig erhoben, ist der Versicherer 
berechtigt, den Versicherungsvertrag nach Ableh-
nung des Entschädigungsanspruchs mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen. 

 
 

Artikel 13 ABS 
Form der Erklärungen 

Sämtliche Anzeigen und Erklärungen einschließlich Rück-
tritts- und Kündigungserklärungen des Versicherungsneh-
mers müssen schriftlich erfolgen. Hinsichtlich der Scha-
denanzeigen siehe die Bestimmungen über die Obliegen-

heiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden 
Sachversicherungssparte. 

Der Schriftform werden Faxe und E-Mails gleichgestellt, 
sofern daraus eindeutig der Erklärungswille des Versiche-
rungsnehmers nachvollzogen werden kann. 
 

 
Artikel 14 ABS 

Angebot auf Änderung von Bedingungen und Tarif 
 

Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer ein 
Angebot auf Anpassung der dem Vertrag zu Grunde lie-
genden Allgemeinen Versicherungsbedingungen und, 
unbeschadet einer vertraglich vereinbarten Indexanpas-
sung (Indexierung), des vereinbarten Tarifs (Prämie, De-
ckungsumfang) mit Wirkung für bestehende Verträge 
unterbreiten. Wenn der Versicherungsnehmer ein solches 
unter Berufung auf diese Klausel gemachtes Angebot nicht 
innerhalb von sechs Wochen ausdrücklich ablehnt, gilt 
sein Schweigen als Zustimmung zu diesem Änderungsan-
gebot und wird die Änderung Vertragsinhalt. Auf die Be-
deutung des Schweigens und die Möglichkeit, innerhalb 
einer Frist von sechs Wochen eine ausdrückliche Erklä-
rung abzugeben, hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer in diesem Angebot besonders hinzuweisen. 
 

Artikel 15 ABS 
Stillschweigende Verlängerung des Versicherungsvert rages 

(1) Der Vertrag gilt zunächst für die in der Polizze fest-
gesetzte Dauer. Beträgt diese mindestens ein Jahr, 
gilt das Versicherungsverhältnis jedesmal um ein 
Jahr verlängert, wenn es nicht spätestens drei Mo-
nate vor Ablauf der Vertragszeit von einem der Ver-
tragsteile schriftlich gekündigt worden ist. 

(2) Bei Versicherungsverträgen, deren Abschluss nicht 
zum Betrieb eines Unternehmens des Versiche-
rungsnehmers gehört (Verbraucherverträge), wird 
der Versicherer den Versicherungsnehmer vor Be-
ginn der Kündigungsfrist auf die Rechtsfolgen der 
Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung 
so rechtzeitig hinweisen, dass dieser zur Abgabe  
einer ausdrücklichen Erklärung eine angemessene 
Frist hat. 

 
Artikel 16 ABS 

Wertanpassung (Indexvereinbarung) 
 
Die Prämie erhöht oder vermindert sich jährlich bei Haupt-
fälligkeit der Prämie um den Prozentsatz, der den Verän-
derungen gemäß dem Gesamtindex der Baukostenindex  
bzw. bei dessen Entfall (Auflassung) dem entsprechenden 
Nachfolgeindex entspricht. Im gleichen Ausmaß verändert 
sich die Versicherungs-/Höchsthaftungssumme. Bei Ver-
trägen die mit „unbegrenzter Versicherungssumme“ abge-
schlossen wurden, verändert sich nur die Prämie. Für die 
Prämienberechnung wird die Indexzahl herangezogen, die 
jeweils drei Monate vor Hauptfälligkeit Gültigkeit hatte. Die 
prozentuelle Erhöhung oder Verminderung wird in der 
Prämienvorschreibung ausgewiesen. Der Ausgangsindex 
ist in der Polizze angeführt. 
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Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die Sachversi cherung  
der VAV (EABS 2012)  

 

 

 

Geltungsbereich: 

Die EABS gelten als Ergänzender Allgemeiner Teil jener Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der EABS besonders 
hinweisen. 

Insbesondere handelt es sich um Ergänzende Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung, Einbruchdiebstahlversiche-
rung, Leitungswasserschadenversicherung und Sturmschadenversicherung. 

 
 
 

Inhaltsverzeichnis: 

Art.  1 Gebäude (Gruppierungserläuterung) 

Art.  2 Schäden durch Mietverlust bei Wohngebäuden 

Art.  3 Aufräumungskosten, Abbruchkosten, Demontage- und Remontagekosten,  
Abdeckkosten, Reinigungskosten, Sonderabfall inkl. Entsorgungskosten 

Art.  4 Versicherungsort 

Art.  5 Obliegenheiten beim/nach Eintritt des Versicherungsfalles 

Art.  6 Ersatzleistung 

Art.  7 Ersatz der Aufwendungen 

Art.  8 Unterversicherung, Bruchteilversicherung 

Art.  9 Sachverständigenverfahren 

Art. 10 Wiederherbeischaffung von Sachen      

 

Anhang:  Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz  
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Artikel 1 EABS 

Gebäude (Gruppierungserläuterung) 

Diese Erläuterung ist auf industriell und/oder gewerblich 
genutzte Anlagen abgestellt sowie für Wohn- und Büroge-
bäude: 

(1) Als Gebäude gelten im engeren Sinn alle Bauwerke, 
die 

a) durch räumliche Umfriedung Menschen und/oder 
Sachen Schutz gegen äußere Einflüsse gewähren, 

b) den Eintritt und längeren Aufenthalt von Menschen 
zulassen, 

c) mit dem Boden fest verbunden und 

d) von einiger zeitlicher Beständigkeit sind. In diese 
Gebäude-Definition fallen z.B. auch Flugdächer u. 
dgl. 

Nicht in diese Gebäude-Definition fallen z.B. Wohnwagen, 
Bauhütten (insbesondere zerlegbare), Zelte, Traglufthallen 
u. dgl. 

(2) Ferner die folgenden Bauwerke: 

a) Überdachungen, Vordächer, Verbindungsbrücken, 
Rampen, Aufzugschächte und ähnliche Bauwerke, 
die konstruktiv als Teile von Gebäuden nach Pkt. (1) 
zu gelten haben; 

(3) Silos, Bunker, Wasser- und andere Behälter aller 
Art, die 

a) wegen ihres baulichen Zusammenhanges mit einem 
Gebäude nach Pkt. (1) als dessen Bestandteil zu 
gelten haben und insbesondere auch in Mauerwerk, 
Beton oder der sonstigen Bauweise des Gebäudes 
ausgeführt sind, oder 

b) ohne baulichen Zusammenhang mit einem Gebäude 
nach Pkt. (1) in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 
sind; 

(4) Schornsteine, auch freistehende, die in Mauerwerk 
oder  Beton ausgeführt sind; 

(5) Kanäle und Schächte für Rohrleitungen, Kabel und 
sonstige Installationen sowie unterirdische Verbin-
dungsgänge, soweit sich diese Bauwerke außerhalb 
von Gebäuden befinden und in Mauerwerk oder Be-
ton ausgeführt sind; 

(6) Einfriedungen aller Art. 

(7) Zum Bauwert eines Gebäudes gehören weiters alle 
für die Herstellung und den Bestand des Gebäudes 
eingefügten Baubestandteile. 

Dazu gehören insbesondere auch: 

a) Blitzschutzanlagen für das Gebäude; 

b) Fest eingebaute Trennungswände und Raumteilun-
gen, auch andere feste Einbauten, nicht jedoch ver-
setzbare sowie Einbaumöbel; 

c) Fest verlegte Fußböden- und Wandauflagen, Ver-
fliesungen; 

d) Fest montierte Lamperien und sonstige Wandver-
kleidungen; 

e) Mit dem Gebäude fest verbundene Treppen und 
Leitern, auch außen angebrachte; 

f) Mit dem Gebäude fest verbundene Fahnenstangen; 

g) Elektromechanisch betriebene und/oder elektrisch 
beheizte Tore (in den Einfriedungen auch Schran-
ken) samt ihren Betätigungs- und/oder Heizelemen-
ten; 

h) Zwischenglas- und Außenjalousien samt eventuellen 
elektromechanischen Betätigungselementen; Fest-
montierte Zwischendecken, Deckenverkleidungen 
und abgehängte Deckenuntersichten; 

i) Gruben, Fußbodenkanäle, Installationsgänge und 
-Schächte u. dgl., sofern sie sich innerhalb des Ge-
bäudes befinden oder in unmittelbarem baulichen 
Zusammenhang mit dem Gebäude stehen und in 
Mauerwerk oder Beton ausgeführt sind; 

j) Gemauerte Öfen zur Erzeugung von Ziegeln, Stein-
gut, Porzellan u. dgl., sowie vermauerte Selchen, 
soweit sie einen konstruktiven Bestandteil der Ge-
bäude bilden. 

k) Ferner gehören dazu: Geschäftsportale, sofern sie 
sich im Eigentum des Gebäude-Eigentümers befin-
den. 

(8) Gebäude können mit oder ohne die unter Erdniveau 
befindlichen Fundamente oder Grundmauern und 
tragenden Kellermauern zur Versicherung beantragt 
werden. 

Fundamente, oder Grundmauern sind diejenigen 
Baubestandteile, die bei unterkellerten Gebäuden 
unterhalb der Unterkante des Kellerfußbodens liegen 
und bei nicht unterkellerten Gebäuden bis zur Unter-
kante des Erdgeschoßfußbodens reichen. Tragende 
Kellermauern sind diejenigen Teile der Haupt- 
und/oder Umfassungsmauern, die von der Unterkan-
te des Kellerfußbodens bis zur Oberkante der Kel-
lerdecke reichen. Werden die unter Erdniveau be-
findlichen Fundamente oder Grundmauern und tra-
genden Kellermauern nicht versichert, so sind den-
noch Fenster, Türen, Fußböden, Zwischenwände, 
Decken und sonstige Baubestandteile des Kellerge-
schoßes versichert. Als Keller gilt ein Raum, dessen 
Fußboden zur Gänze unterhalb des Erdniveaus liegt. 

(9) Ausnahmen bei Wohngebäuden und gleichgestellten 
Gebäuden: 

 Bei Wohngebäuden, Wohnheimen (Kinder-, Jugend-
, Studenten-, Alterswohnheimen u. dgl.), Schulen, 
Kirchen und Museen gelten noch die folgenden Sa-
chen als Baubestandteile, sofern sie sich im Eigen-
tum des Gebäude-Eigentümers befinden: 

a) Elektroinstallationen samt dazugehörigen Messgerä-
ten, jedoch ohne Beleuchtungskörper und ohne e-
lektrische Verbrauchsgeräte; 

b) Gasinstallationen samt dazugehörigen Messeräten, 
jedoch ohne Gasverbrauchsgeräte; 

c) Wasserleitungsinstallationen, das sind alle Wasser-
ver- und -entsorgungsanlagen samt dazugehörigen 
Messgeräten, Armaturen, Pumpen, Filteranlagen 
und Zubehör; 

d) Sanitäranlagen, das sind Klosetts, Bade- und 
Wascheinrichtungen; 

e) Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen; 

f) Aufzüge. 

(10) Darüber hinaus gehören noch die folgenden Sachen, 
als Gebäudezubehör zum Bauwert des Gebäudes, 
sofern sie sich im Eigentum des Gebäu-
de-Eigentümers befinden: 

a) Elektro-Herde, Elektro-Boiler und Elektro-
Durchlauferhitzer; 

b) Gasherde und Gas-Durchlauferhitzer; 

c) Abwaschen; 

d) Markisen, Rollos, Innenjalousien, Karniesen; 

e) Balkonverkleidungen; 
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f) Antennenanlagen; 

g) Telefon-, Torsprech- und Gegensprechanlagen; 

h) Müllentsorgungsanlagen; 

i) Garageneinrichtungen; 

(11) Bei Miet-, Wohnungseigentums- und Genossen-
schaftswohnhäusern auch: 

a) Einrichtungen von Wasch- und Trockenräumen, das 
sind Wasch-, Trocken- und Bügelmaschinen, Wä-
schezentrifugen, Aufhängevorrichtungen und Klein-
geräte; 

b) Geräte zur Reinigung und Wartung, das sind Reini-
gungsgeräte, Schneeräumgeräte und Rasenmäher; 

c) Beleuchtungskörper für Außenbeleuchtung und 
allgemein genutzte Räume. 

(12) Ausnahmen bei landwirtschaftlichen Gebäuden: 

Bei landwirtschaftlichen Gebäuden zählen die Sa-
chen nach Pkt. 9 zu den Baubestandteilen, sofern 
sie nicht gewerblichen Zwecken dienen und sich de-
ren Ausschluss nicht vertraglich ergibt. 

(13) Vorsorge/Vorsorgeversicherung für Gebäude 

Die Vorsorgeversicherung deckt Wertsteigerungen, 
Neu-, Zu- und Umbauten, Instandsetzungen, nicht 
ausreichende Bewertung und versehentlich zur Ver-
sicherung nicht aufgenommene Gebäude. Sie dient 
ferner zum Ausgleich einer Unterversicherung, wo-
bei sie im Schadenfall auf die Versicherungssum-
men jener Posten aufgeteilt wird, für die sie beur-
kundet ist und bei denen Unterversicherung vorliegt. 
Die Verteilung richtet sich nach der bei den einzel-
nen Posten bestehenden Unterversicherung. 

 

Artikel 2 EABS 

Schäden durch Mietverlust bei Wohngebäuden 

Ergänzung zu 

a) Art. 1 (6) lit. d der Allgemeinen Feuerversicherungs-
Bedingungen, 

b) Art. 1 (3) der Allgemeinen Bedingungen für Versi-
cherungen gegen Leitungswasserschäden, 

c)  Art. 1 (5) lit. b der Allgemeinen Bedingungen für die 
Sturmschaden-Versicherung: 

(1) Wird durch den Schadenfall ein versichertes Gebäu-
de so beschädigt, dass der Mieter einer darin befind-
lichen Wohnung den Mietzins kraft Gesetzes oder 
nach dem Mietvertrag ganz oder teilweise verwei-
gern darf, so ersetzt der Versicherer den dadurch 
entgehenden Mietzins. 

(2) Wird die Wohnung, die der Versicherungsnehmer in 
dem versicherten Gebäude selbst bewohnt, durch 
den Schadenfall ganz oder teilweise unbenützbar, so 
ersetzt der Versicherer den Mietwert der unbenütz-
bar gewordenen Räume, insoweit nicht dem Versi-
cherungsnehmer die Beschränkung auf den etwa 
benützbar gebliebenen Teil der Wohnung zugemutet 
werden kann. Als Mietwert gilt der gesetzliche oder 
ortsübliche Mietzins für Wohnungen gleicher Art, 
Größe und Lage. Die Entschädigung des Mietwertes 
ist auf den dem Versicherungsnehmer nachweisbar 
erwachsenen Schaden beschränkt. 

(3)  Der Mietzins oder der Mietwert wird nur bis zum 
Schluss des Monats ersetzt, in dem die Wohnung 
wieder benützbar geworden ist, längstens bis zum 
Ablauf von sechs Monaten nach dem Eintritt des 
Schadenfalles. Die Entschädigung wird nur insoweit 
geleistet, als der Versicherungsnehmer die Wieder-

instandsetzung der Räume nicht schuldhaft verzö-
gert. 

(4) Wenn die vertraglich dokumentierte Höchsthaftungs-
summe für das Wohngebäude niedriger ist als der 
Ersatzwert, wird nur der entsprechende Teil des 
Mietzinses oder des Mietwertes ersetzt. 

 

Artikel 3 EABS 

Aufräumungskosten, Abbruchkosten, Demontage- 
und Remontagekosten, Abdeckkosten, Reinigungs-

kosten, Sonderabfall inkl. Entsorgungskosten 

Soweit die Mitversicherung solcher Kosten vertraglich 
vereinbart ist, gilt in Ergänzung zu 

a) Art. 1 (7) lit. b der Allgemeinen Feuerversicherungs-
Bedingungen, 

b) Art. 2 (4) lit. a und Art. 2 (7) lit. c der Allgemeinen 
Einbruchdiebstahlversicherungs-Bedingungen, 

c) Art. 1 (4) und (5) der Allgemeinen Bedingungen für 
Versicherungen gegen Leitungswasserschäden, 

d) Art. 1 (6) der Allgemeinen Bedingungen für die 
Sturmschaden-Versicherung: 

(1) Unter A u f r ä u m u n g s k o s t e n  sind Auf-
wendungen für das Aufräumen der Schadenstätte, 
soweit diese Kosten nicht bei Bewertung der Rest-
werte durch Anrechnung zur Vergütung gelangt sind, 
und für die Abführung des Schuttes und nicht mehr 
verwendbarer Reste bis zur nächsten geeigneten 
und gestatteten Ablagerungsstätte zu verstehen, 
soweit sie die versicherten Sachen betreffen. 

(2) Unter A b b r u c h k o s t e n  sind die Kosten für 
einen im Schadenfall nötig werdenden Abbruch ste-
hengebliebener Teile versicherter Sachen und deren 
Abführung bis zur nächsten geeigneten und gestat-
teten Ablagerungsstätte zu verstehen. 

(3) Unter D e m o n t a g e -  u n d  R e m o n t a -
g e k o s t e n  sind die unvermeidbaren Kosten zu 
verstehen, die nach dem Schadenfall dadurch not-
wendig werden, dass zum Zweck der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung von versicherten zer-
störten oder beschädigten Sachen versicherte oder 
nicht versicherte Maschinen und sonstige Einrich-
tungen bzw. Gebäudeteile auf dem Versicherungs-
grundstück demontiert und wieder montiert oder 
sonst wie bewegt oder geschützt werden müssen. 

(4) Unter A b d e c k k o s t e n  sind Aufwendungen 
zur Vermeidung von Verunreinigungen oder Ver-
schmutzungen anlässlich der Behebung des Scha-
dens zu verstehen. 

(5) Unter R e i n i g u n g s k o s t e n  sind Aufwen-
dungen zur Schlussreinigung an den versicherten 
Sachen anlässlich des Schadens zu verstehen. 

(6) Unter S o n d e r a b f a l l  i n k l .  E n t s o r -
g u n g s k o s t e n  sind Untersuchungs-, Behand-
lungs- und Deponierungskosten zu verstehen, die 
nach dem Schadenfall dadurch notwendig werden, 
dass (durch eine im Versicherungsvertrag versicher-
te Gefahr  u n d  durch am Versicherungsort befindli-
che versicherte Sachen) versicherte Sachen (auch 
Erdreich am Versicherungsort, sofern Entsorgungs-
kosten mit Erdreich versichert sind *)) aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen untersucht, behandelt 
und/oder deponiert werden müssen. 

*) Sind Entsorgungskosten ohne Erdreich versi-
chert, dann sind entgegen der nachstehenden 
Bestimmungen sämtliche das Erdreich betref-
fende Kosten nicht versichert. 
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a) Untersuchungskosten  sind unvermeidbare Kosten, 
die dadurch entstehen, dass durch behördliche oder 
sachverständige Untersuchung festgestellt werden 
muss, ob gefährliche(r) Problemstoffe/Abfall, Sa-
chen, die einer Ablieferungspflicht nach tierkörper-
verwertungsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, 
und/oder kontaminiertes Erdreich angefallen sind(ist) 
und - wenn dies zutrifft – wie zu behandeln und/oder 
zu deponieren ist. Gefährliche(r) Problemstof-
fe/Abfall sind(ist) im Sinne des Abfallwirtschaftsge-
setzes, jeweils in der bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrages gültigen Fassung, zu verstehen. Un-
ter kontaminiertem Erdreich ist solches zu verste-
hen, dessen geordnete Erfassung, Sicherung 
und/oder Behandlung wegen seiner Verbindung mit 
anderen Sachen aufgrund des Abfallwirtschaftsge-
setzes oder des Wasserrechtsgesetzes, jeweils in 
der bei Abschluss des Versicherungsvertrages gülti-
gen Fassung, geboten ist. 

b) Behandlungskosten  sind Kosten für Maßnahmen, 
welche dazu dienen, gefährliche(n) Problemstof-
fe/Abfall, Sachen, die einer Ablieferungspflicht nach 
tierkörperverwertungsrechtlichen Bestimmungen un-
terliegen, und/oder kontaminiertes Erdreich zu ver-
werten, zu beseitigen oder deponiefähig zu machen. 
Die Kosten einer höchstens sechsmonatigen Zwi-
schenlagerung sind im Rahmen der Höchsthaf-
tungssumme für Entsorgungskosten unter der Vor-
aussetzung versichert, dass die Zwischenlagerung 
dem Versicherer unverzüglich angezeigt wurde. 

c) Deponierungskosten  sind die Kosten der Deponie-
rung einschließlich der für die Deponierung zu ent-
richtenden öffentlichen Abgaben.  

d) Bei verschiedenen gesetzlich zulässigen Möglichkei-
ten der Entsorgung ist nur die kostengünstigere Ab-
wicklung versichert. 

e) Entsorgungskosten, die durch Kontamination von 
Gewässern inkl. Grundwasser und/oder Luft verur-
sacht werden, sind nicht versichert.  

f) Bei Vermischung von versicherten mit nicht versi-
cherten Sachen werden nur die Entsorgungskosten 
für die versicherten Sachen ersetzt. 

g) Entsorgungskosten für Erdreich oder für versicherte 
Sachen, die bereits vor Eintritt des Versicherungsfal-
les kontaminiert waren (Altlasten), sind nicht versi-
chert. 

h) Für kontaminiertes Erdreich gilt: Versichert sind auch 
die Kosten der notwendigen Wiederauffüllung der 
Aushubgrube mit Erdreich. Für diese Wiederauffül-
lungskosten und die Entsorgungskosten von konta-
miniertem Erdreich wird in jedem Schadenfall der als 
entschädigungspflichtig errechnete Betrag um den 
vertraglich vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

 
Artikel 4 EABS 

Versicherungsort 

Bewegliche Sachen sind nur in den Räumen versichert, 
die in der Polizze bezeichnet sind (Versicherungsort). 
Werden sie daraus entfernt, so ruht der Versicherungs-
schutz. Ist die Entfernung nicht nur vorübergehend, so 
erlischt insoweit auch der Versicherungsvertrag. 
 

Artikel 5 EABS 

Obliegenheiten beim/nach Eintritt des Versicherungs -
falles 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim 
Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers 
zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestat-

ten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere 
Versicherer beteiligt und haben diese entgegenste-
hende Weisungen gegeben, so hat der Versiche-
rungsnehmer nach eigenem Pflichtgemäßen Ermes-
sen zu handeln. Wegen des Ersatzes der Aufwen-
dungen siehe Art. 7. Hat der Versicherungsnehmer 
diese Verpflichtung verletzt, ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass 
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verlet-
zung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit 
verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei 
gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen nicht gerin-
ger gewesen wäre. 

(2) Ergänzend zu Art. 10 der Allgemeinen Bedingungen 
für die Sachversicherung (ABS) sind nach Eintritt 
des Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu 
erfüllen: 

a) Es ist dem Versicherer sowie der Sicherheitsbehör-
de innerhalb von drei Tagen, nachdem von dem 
Schaden Kenntnis erlangt wurde, schriftlich oder 
mündlich Anzeige zu erstatten; im Falle der Lei-
tungswasserschadenversicherung oder Sturmscha-
denversicherung nur dem Versicherer. 

b) Falls versicherte Sachen beim Schaden abhanden 
gekommen sind bzw. entwendet wurden, ist der Si-
cherheitsbehörde innerhalb von drei Tagen nach 
Feststellung des Verlustes eine Aufstellung der ab-
handen gekommenen bzw. entwendeten Sachen 
einzureichen; weiters sind alle zur Entdeckung des 
Täters und zur Wiedererlangung der abhanden ge-
kommenen bzw. entwendeten Sachen geeigneten 
Maßnahmen zu treffen (siehe auch Art. 10). Für die 
Leitungswasserschadenversicherung trifft dies nicht 
zu. 

c) Es ist dem Versicherer jede erforderliche Untersu-
chung zur Feststellung des Versicherungsfalles und 
des Umfanges seiner Leistungspflicht zu gestatten 
und auf Verlangen jede hierzu dienliche Auskunft zu 
Protokoll zu geben oder schriftlich zu erteilen. 

d) Es sind dem Versicherer auf Verlangen und auf 
Kosten des Versicherungsnehmers Belege beizu-
bringen (z. B. Verzeichnisse über die am Schaden-
tag vorhandenen, vom Schaden betroffenen und ab-
handen gekommenen Sachen, und zwar nach Mög-
lichkeit unter Angabe ihres Wertes unmittelbar vor 
dem Schadenfall; bei Gebäudeschäden einen 
Grundbuchauszug nach dem Stand vom Tage des 
Schadens), insoweit deren Beschaffung billigerweise 
zugemutet werden kann. 

e) Es sind dem Versicherer alle schriftlichen und münd-
lichen Angaben im Zuge der Schadenerhebung rich-
tig und vollständig zu machen. 

f) Es darf der durch den Schadenfall herbeigeführte 
Zustand, solange der Schaden nicht ermittelt ist, oh-
ne Zustimmung des Versicherers nicht verändert 
werden, es sei denn, dass eine solche Veränderung 
zum Zweck der Schadenminderung, zum Zweck der 
Vermeidung weiteren Schadens oder im öffentlichen 
Interesse geboten ist. 

g) Die künstliche Austrocknung ist nur mit Genehmi-
gung des Versicherers gestattet. 

h) Hinsichtlich versicherter Wertpapiere und sonstiger 
Urkunden ist ohne Verzug das Aufgebotsverfahren 
zu betreiben; ebenso sind etwaige sonstige Rechte 
zu wahren (siehe auch Art. 10). 

Die Frist für die Erstattung der Anzeige nach lit. a bzw. die 
Beibringung der Aufstellung und Belege nach lit. b und d 
wird durch die Absendung gewahrt. 
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Artikel 6 EABS 

Ersatzleistung 

(1) Der Ermittlung der Ersatzleistung wird unbeschadet 
der Bestimmungen des Art. 8 der Allgemeinen Be-
dingungen für die Sachversicherung (ABS) der Ver-
sicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Schaden-
falles (Ersatzwert) zugrundegelegt, bei beschädigten 
Sachen der Unterschied zwischen diesem Wert und 
dem Wert der Reste, bei dessen Ermittlung die Ver-
wendbarkeit der Reste für die Wiederherstellung zu 
berücksichtigen ist. Auf die Bewertung von Gebäu-
deresten bleiben behördliche Wiederaufbaube-
schränkungen ohne Einfluss. 

(2) Als Ersatzwert gelten: 

a) Bei Gebäuden der ortsübliche Neubauwert , bei 
Gebrauchsgegenständen, Arbeitsgeräten, Maschi-
nen, Einrichtungen und sonstigen Sachen, die Wie-
derbeschaffungskosten (Neuwert), jeweils zur Zeit 
des Eintrittes des Schadenfalles. Im Falle der Lei-
tungswasserschadenversicherung siehe aber auch 
Art. 8 (2) der Allgemeinen Bedingungen für Versi-
cherungen gegen Leitungswasserschäden. 

Restwerte werden dem Versicherungsnehmer in vol-
ler Höhe angerechnet. Auf die Bewertung von Rest-
werten bleiben behördliche Wiederaufbaubeschrän-
kungen ohne Einfluss. 

Ist der Zeitwert einer Sache niedriger als 40 % des 
Neuwertes, so gilt als Ersatzwert der Zeitwert. Als 
Zeitwert gelten bei Gebäuden der ortsübliche Bau-
wert unter Abzug eines dem Zustand des Gebäudes, 
insbesondere dem Alter und der Abnützung entspre-
chenden Betrages, und bei Gebrauchsgegenstän-
den, Arbeitsgeräten, Maschinen und sonstigen Ein-
richtungen die Wiederbeschaffungskosten unter billi-
ger Berücksichtigung der aus dem Unterschied zwi-
schen alt und neu sich ergebenden Wertminderung, 
jeweils zur Zeit des Eintrittes des Schadenfalles. 
Ständig genutzte und ordnungsgemäß instand ge-
haltene Gebäude sowie nicht ausrangierte und lau-
fend gewartete Arbeitsgeräte, Maschinen und sons-
tige Einrichtungen haben einen Zeitwert von mindes-
tens 40 %. 

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf 
Zahlung des die Zeitwertentschädigung überstei-
genden Teiles der Entschädigung nur insoweit, als 
dieser Teil zusammen mit der Zeitwertentschädigung 
und den Fremdleistungen (siehe Abs. 6), welche der 
Versicherungsnehmer aus Anlass des Schadenfalles 
erhält, den Wiederherstellungsaufwand nicht über-
steigt, und in dem Umfang, in dem die Verwendung 
der Entschädigung zur Wiederbeschaffung oder 
Wiederherstellung an der bisherigen Stelle gesichert 
ist. Hierbei genügt es, wenn für zerstörte oder be-
schädigte Gebäude wieder Gebäude und für zerstör-
te oder beschädigte sonstige Sachen wieder gleich-
artige Sachen hergestellt bzw. beschafft werden, 
soweit alle vorgenannten Sachen dem gleichen Be-
triebszweck dienen. 

Gebäude und sonstige Sachen, die bei Eintritt des 
Schadenfalles bereits hergestellt bzw. angeschafft 
sind oder sich in Herstellung befinden, gelten nicht 
als Wiederherstellung bzw. als Wiederbeschaffung. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass die 
Wiederherstellung an der bisherigen Stelle behörd-
lich verboten ist, so genügt die Wiederherstellung an 
anderer Stelle innerhalb Österreichs. 

Unterbleibt die Wiederbeschaffung oder Wiederher-
stellung innerhalb einer Frist von drei Jahren nach 
dem Schadenfall oder erklärt der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer vor Ablauf der Frist schrift-
lich, dass er nicht wiederbeschaffen oder wiederher-
stellen wolle, so verbleibt es endgültig bei Gebäuden 

bei dem Anspruch auf Entschädigung nach dem 
Zeitwert, höchstens aber dem Verkehrswert (bei 
Teilschaden nach dessen anteiligem Verkehrswert), 
bei dessen Ermittlung der Wert des Grundstückes 
außer Ansatz bleibt, und bei sonstigen Sachen bei 
dem Anspruch auf Zeitwertentschädigung; im Falle 
eines Deckungsprozesses wird die Frist für die Wie-
derbeschaffung oder Wiederherstellung um die Dau-
er des Deckungsprozesses erstreckt. Die Vorschrif-
ten betreffend die Sicherung des Realkredites wer-
den durch vorstehende Bestimmungen nicht berührt. 

b) Bei Waren, die der Versicherungsnehmer herstellt 
(in Arbeit befindlichen und fertigen Fabrikaten), die 
Kosten der Neuherstellung, höchstens jedoch deren 
Verkaufspreis, abzüglich der ersparten Kosten; bei 
Waren, mit denen der Versicherungsnehmer han-
delt, bei Rohstoffen, die der Versicherungsnehmer 
für die Erzeugung von Waren beschafft hat, sowie 
bei Naturerzeugnissen die Kosten der Wiederbe-
schaffung bei Eintritt des Schadenfalles, höchstens 
jedoch deren Verkaufspreis, abzüglich der ersparten 
Kosten. 

Maßgebend sind die Preise (soweit sich Marktpreise 
gebildet haben, die Marktpreise) zur Zeit des Eintrit-
tes des Schadenfalles sowie die Kosten der Neuher-
stellung zur Zeit des Eintrittes des Schadenfalles. 
Ergibt sich bei Waren ein geringerer Wert aus dem 
Umstand, dass sie infolge einer nicht durch den 
Schadenfall verursachten Beschädigung oder infolge 
Veralterung bereits entwertet waren, so gilt der ge-
ringere Wert als Ersatzwert. 

c) Bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der Kurswert 
der letzten vor dem Schadenfall erfolgten Notierung 
bzw. bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis zur 
Zeit des Eintrittes des Schadenfalles. Im Rahmen 
der Höchsthaftungssumme für Wertpapiere und 
sonstige Urkunden sind auch die Kosten für die Er-
füllung der Obliegenheiten gemäß Art. 5 (2) lit. h 
versichert. 

d) Bei Datenträgern (Geschäftsbücher, Akten, Pläne, 
Magnetplatten, Magnetbänder u. dgl.) und auf die-
sen befindlichen Daten, sowie bei Reproduktions-
hilfsmittel (Modelle, Formen u. dgl.) die Kosten der 
Wiederbeschaffung bzw. Wiederherstellung, soweit 
diese nötig ist und binnen zwei Jahren nach Eintritt 
des Schadenfalles erfolgt; andernfalls ist Ersatzwert 
der Materialwert. 

(3) Bei Sachen von historischem oder künstlerischem 
Wert, bei denen die Alterung im allgemeinen zu kei-
ner Entwertung führt, wird der Verkehrswert vergü-
tet. 

(4) Ein Liebhaberwert wird bei Ermittlung des Ersatz-
wertes nicht berücksichtigt. 

(5) Bei zusammengehörigen Einzelsachen wird die 
allfällige Entwertung, welche die unbeschädigt ge-
bliebenen Einzelsachen durch die Beschädigung, 
Zerstörung oder das Abhandenkommen der Anderen 
erleiden, nicht berücksichtigt. 

(6) Als Fremdleistungen gelten Leistungen eines 
Selbsthilfevereines oder einer ähnlichen Vereini-
gung, einer Genossenschaft oder einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts. Der Versicherungs-
nehmer hat bei der Entschädigungsermittlung sämt-
liche Leistungen dieser Art dem Versicherer schrift-
lich anzuzeigen. 

 

Artikel 7 EABS 

Ersatz der Aufwendungen 

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Schadenfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte, 



VAV Versicherungs-AG / ABS/EABS 2012 / Seite 10 von 14 

hat der Versicherer zu ersetzen. Darunter fallen aber 
nicht Aufwendungen, die durch Gesundheitsschädi-
gungen bei Erfüllung der Rettungspflicht verursacht 
werden. Auch für Leistungen der im öffentlichen Inte-
resse stehenden Feuerwehren oder anderer zur Hil-
fe Verpflichteter wird kein Ersatz gewährt. 

(2) Zu Vorschüssen ist der Versicherer nicht verpflichtet. 

(3) Der Ersatz für Aufwendungen und die Entschädi-
gung dürfen zusammen die Höchsthaftungssumme 
nicht übersteigen, soweit die Aufwendungen nicht 
auf Weisung des Versicherers erfolgt sind. Bei einer 
Unterversicherung sind die Aufwendungen nur in 
demselben Verhältnis zu ersetzen wie der Schaden. 

 

Artikel 8 EABS 

Unterversicherung, Bruchteilversicherung 

Ergänzung zu Art. 8 (2) der Allgemeinen Bedingungen für 
die Sachversicherung (ABS): 

(1) Außerhalb des Versicherungsortes (Art. 4) befindli-
che Sachen sind bei der Berechnung der Unterversi-
cherung nur dann zu berücksichtigen, wenn der Ver-
sicherer zufolge besonderer Vereinbarung auch au-
ßerhalb des Versicherungsortes für sie haftet. 

(2) Unterversicherung trifft auf alle wie auch immer 
Namen habende Deckungen, Haftungserweiterun-
gen etc. zu, wenn die vertraglich dokumentierte(n) 
Höchsthaftungssumme(n) jener Position(en), für die 
oder in deren Rahmen die Deckungen, Haftungser-
weiterungen etc. Gültigkeit haben, niedriger ist(sind) 
als deren Versicherungswert. Nicht trifft dies auf De-
ckungen, Haftungserweiterungen etc. zu, für die 1. 
Risiko vereinbart gilt. 

(3) Ist die Höchsthaftungssumme für Gebäude bzw. für 
sonstige Sachen gemäß Art. 6 (2) lit. a niedriger als 
der Ersatzwert, aber höher als ihr Zeitwert, so wird 
der Teil des Schadens, der bei bloßer Zeitwertversi-
cherung zu ersetzen wäre (Zeitwertentschädigung), 
voll vergütet, der Rest aber nur im Verhältnis der den 
Zeitwert übersteigenden Höchsthaftungssumme zu 
dem den Zeitwert übersteigenden Ersatzwert.  

(4) Betrifft nur die Einbruchdiebstahlversicherung und 
die Leitungswasserschadenversicherung: Wird als 
Höchsthaftungssumme nur der Bruchteil des Ge-
samtwertes der versicherten Sachen genommen und 
stellt sich bei Eintritt des Schadenfalles heraus, dass 
der tatsächliche Gesamtwert in diesem Zeitpunkt 
höher ist als der in der Polizze angegebene, so hat 
der Versicherer im Rahmen der Bruchteil-
Höchsthaftungssumme nur den Teil des ermittelten 
Schadens zu ersetzen, der dem Verhältnis des an-
gegebenen zum tatsächlichen Gesamtwert ent-
spricht. 

Artikel 9 EABS 
Sachverständigenverfahren 

Ergänzung zu Art. 9 der Allgemeinen Bedingungen 
für die Sachversicherung (ABS): 

Die Feststellung der beiden Sachverständigen muss den 
Ersatzwert sowie den Wert der Reste der vom Schaden 
betroffenen Sachen enthalten. Die Feststellung muss auf 
Verlangen einer der beiden Parteien auch ein Verzeichnis 
der versicherten, vom Schaden nicht betroffenen Sachen 
mit ihrem Ersatzwert enthalten. 
 
 

Artikel 10 EABS 

Wiederherbeischaffung von Sachen 

(1)  Erlangt der Versicherungsnehmer über den Verbleib 
abhanden gekommener bzw. entwendeter Sachen 
Kenntnis, so ist er verpflichtet, dies dem Versicherer 
unverzüglich zu melden und bei der Wiederbeschaf-
fung der Sachen behilflich zu sein. 

(2)  Werden die Sachen nach Zahlung der Entschädi-
gung wieder herbeigeschafft, so hat der Versiche-
rungsnehmer die erhaltene Entschädigung, abzüg-
lich der Vergütung für einen allfälligen Minderwert, 
zurückzugeben oder die Sachen dem Versicherer zu 
übereignen. 
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Anhang 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 

§ 6. 

(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer 
Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungs-
falles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei 
sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht 
ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete 
anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag in-
nerhalb eines Monates, nachdem er von der Verlet-
zung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Ver-
letzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kün-
digt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, 
so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit 
nicht berufen. 

(1a)  Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem 
Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz 
zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, 
tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in 
dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der 
für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen 
Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Oblie-
genheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und An-
zeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des 
Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungs-
freiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich 
verletzt worden ist. 

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versiche-
rungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Ge-
fahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr 
dem Versicherer gegenüber – unabhängig von der 
Anwendbarkeit des Abs. 1a – zu erfüllen ist, so kann 
sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungs-
freiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder 
soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass 
eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber 
zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge 
nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Ob-
liegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leis-
tungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder 
die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchti-
gen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Ver-
sicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung we-
der auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
auf die Feststellung oder den Umfang der dem Ver-
sicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei 
Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berech-
tigt sein soll, ist unwirksam. 

(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verlet-
zung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ab-
leiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die 
Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind 
oder ihm eine andere Urkunde ausgefolgt worden 
ist, in der die Obliegenheit mitgeteilt wird. 

§ 11. 

(1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendi-
gung der zur Feststellung des Versicherungsfalles 
und des Umfanges der Leistung des Versicherers 
nötigen Erhebungen fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch 
unabhängig davon ein, wenn der Versicherungs-
nehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem Begeh-
ren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Ver-
sicherers verlangt, aus welchen Gründen die Erhe-
bungen noch nicht beendet werden konnten, und der 

Versicherer diesem Verlangen nicht binnen eines 
Monats entspricht. 

 
(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Mona-

tes seit der Anzeige des Versicherungsfalles nicht 
beendet, so kann der Versicherungsnehmer in An-
rechnung auf die Gesamtforderung Abschlagszah-
lungen in der Höhe des Betrages verlangen, den der 
Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen hat. 

 
(3) Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange 

die Beendigung der Erhebungen infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers gehindert ist. 

 
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer 

von der Verpflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, be-
freit wird, ist unwirksam. 

§ 12. 

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Drit-
ten zu, so beginnt die Verjährung  zu laufen, sobald 
diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers 
bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses Recht 
nicht bekanntgeworden, so verjähren seine Ansprü-
che erst nach zehn Jahren. 

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim 
Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjäh-
rung bis zum Einlangen einer schriftlichen Entschei-
dung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit 
der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrun-
degelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertrag-
lichen Bestimmungen begründet ist. Nach zehn Jah-
ren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Anspruch auf Leistung nicht in-
nerhalb eines Jahres gerichtlich geltend gemacht 
wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobe-
nen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden 
Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der 
Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist 
für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den 
erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Ver-
sicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der 
rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des An-
spruches gehindert ist, gehemmt. 

§ 16. 

(1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des 
Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versi-
cherer anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahren-
umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des 
Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den 
vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen 
Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem 
der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt 
hat, gilt im Zweifel als erheblich. 

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines er-
heblichen Umstandes unterblieben, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten. Das gleiche 
gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes 
deshalb unterblieben ist, weil sich der Versiche-
rungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig 
entzogen hat. 

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist 
auch ausgeschlossen, wenn die Anzeige ohne Ver-
schulden des Versicherungsnehmers unterblieben 
ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer einen Um-
stand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer 
nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt 
hat, so kann dieser vom Vertrag nur dann zurücktre-



VAV Versicherungs-AG / ABS/EABS 2012 / Seite 12 von 14 

ten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig unterblieben ist. 

§ 17. 

(1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zu-
rücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand 
eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrich-
tigkeit dem Versicherer bekannt war oder die Anzei-
ge ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
unrichtig gemacht worden ist. 

§ 18. 

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an 
der Hand schriftlicher, vom Versicherer gestellter Fragen 
anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebe-
ner Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht ausdrück-
lich und genau umschrieben gefragt worden ist, nur im 
Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 19. 

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von 
einem Vertreter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, so 
kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch 
die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in 
Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, 
dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne 
Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur 
berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein 
Verschulden zur Last fällt. 

§ 20. 

(1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zuläs-
sig. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem 
der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht Kenntnis erlangt. 

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsneh-
mer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit 
dieses Bundesgesetz nicht in Ansehung der Prämie 
etwas anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, 
einander die empfangenen Leistungen zurückzuge-
währen; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des 
Empfanges an zu verzinsen. 

§ 21. 

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungs-
fall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leis-
tung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Anse-
hung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluss 
auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit er 
keinen Einfluss auf den Umfang der Leistung des Versi-
cherers gehabt hat. 

§ 23. 
(1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versiche-

rungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers 
weder eine Erhöhung der Gefahr vornehmen noch 
ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, 
dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Ver-
sicherers vorgenommene oder gestattete Änderung 
die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer un-
verzüglich Anzeige zu machen. 

§ 24. 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des 
§ 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem 
Verschulden des Versicherungsnehmers, so muss 
dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Mo-
nates gegen sich gelten lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestan-
den hat. 

§ 25. 

(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der 
Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall nach der 
Erhöhung der Gefahr eintritt.  

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden 
des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer 
ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung 
zur Leistung frei, wenn die im § 23 Abs. 2 vorgese-
hene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und 
der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, 
dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung der Ge-
fahr bekannt war. 

Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung 
bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der 
Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den 
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 26. 

Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, 
wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der 
Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch 
ein Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder durch ein 
Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird. 

§ 27. 

(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrages unabhängig 
vom Willen des Versicherungsnehmers eine Erhö-
hung der Gefahr ein, so ist der Versicherer berech-
tigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in dem der Versicherer von der Erhöhung der 
Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestan-
den hat. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der 
Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versi-
cherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein be-
kannte Umstände verursacht, die nicht nur auf die 
Risken bestimmter Versicherungsnehmer einwirken, 
etwa durch eine Änderung von Rechtsvorschriften, 
so erlischt das Kündigungsrecht des Versicherers 
nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 
nicht anzuwenden. 

§ 28. 

(1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht 
unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hät-
te zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, 
wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt 
bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zu-
gehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kün-
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digung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der 
Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den 
Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 29. 

Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in 
Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann 
nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als verein-
bart anzusehen ist, dass das Versicherungsverhältnis 
durch die Erhöhung der Gefahr nicht berührt werden soll. 

§ 30. 

Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der 
Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungs-
antrages eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, 
die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht 

bekannt war. 

§ 31. 

(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versi-
cherer nach den Vorschriften dieses Kapitels zum 
Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, nur für 
einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf 
die sich die Versicherung bezieht, so steht dem Ver-
sicherer das Recht des Rücktrittes oder der Kündi-
gung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen 
ist, dass für diesen allein der Versicherer den Ver-
trag unter den gleichen Bestimmungen nicht ge-
schlossen hätte. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrit-
tes oder der Kündigung für einen Teil der Gegens-
tände oder Personen Gebrauch, so ist der Versiche-
rungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis für den übrigen Teil zu kündigen; die Kündigung 
kann jedoch nicht für einen späteren Zeitpunkt als 
den Schluss der Versicherungsperiode erklärt wer-
den, in welcher der Rücktritt des Versicherers oder 
seine Kündigung wirksam wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versi-
cherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über 
die Erhöhung der Gefahr von der Verpflichtung zur 
Leistung frei ist, für einen Teil der Gegenstände oder 
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, 
so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 38. 

(1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 
Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsver-
trags und nach der Aufforderung zur Prämienzah-
lung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch 
auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom 
Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird. 

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der 
Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei 
denn, dass der Versicherungsnehmer an der recht-
zeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden 
verhindert war. 

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im 
Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn 
der Versicherer den Versicherungsnehmer dabei auf 
diese hingewiesen hat. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die 
Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

§ 39. 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so 

kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unter-
zeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändi-
gen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen an-
zugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der 
Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne 
Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam. 

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist 
ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des 
Eintrittes mit der Zahlung der Folgeprämie in Verzug, 
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, es sei denn, dass der Versicherungsneh-
mer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Ver-
schulden verhindert war. 

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das 
Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist kündigen, wenn der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung 
kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirk-
sam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung aus-
drücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen 
der Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monates nach der Kündi-
gung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Mona-
tes nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung 
nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. 

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die 
Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

§ 39a. 

Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 % 
(10 von Hundert) der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 
Euro im Verzug, so tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehe-

ne Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

§ 51. 
(1)  Wenn die Versicherungssumme den Wert des versi-

cherten Interesses (Versicherungswert) erheblich 
übersteigt, kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssum-
me unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

 
(2)  Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis 

oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass 
eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeid-
liche Folge eines Krieges, so kann der Versiche-
rungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wir-
kung vom Eintritt der Überversicherung ab stellen. 

 
(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versi-

cherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile 
erst am Schluss der Versicherungsperiode zu zah-
len. 

 
(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in 

der Absicht ab, sich aus der Überversicherung einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so 
ist der Vertrag nichtig. 

 
(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag 

wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 59. 
(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehre-

ren Versicherern versichert und übersteigen die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem einzel-
nen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versi-
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cherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden 
(Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der 
Weise zur ungeteilten Hand verpflichtet, dass dem 
Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den Be-
trag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Ver-
trag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im gan-
zen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlan-
gen kann. 

 
(2)  Die Versicherer sind nach Maßgabe der Beträge, 

deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer ge-
genüber vertragsmäßig obliegt, untereinander zum 
Ersatz verpflichtet. Ist auf eine der Versicherungen 
ausländisches Recht anzuwenden, so kann der Ver-
sicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom 
anderen Versicherer, für den das ausländische 
Recht gilt, vom anderen Versicherer nur dann Ersatz 
verlangen, wenn er selbst nach dem für ihn maßge-
benden Recht zum Ersatz verpflichtet ist. 

 
(3)  Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversiche-

rung in der Absicht genommen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig. 

§ 60. 
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 

welchen die Doppelversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversiche-
rung abgeschlossen, so kann er verlangen, dass der 
später abgeschlossenen Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger 
Minderung der Prämie, auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht 
gedeckt ist. 

 
(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung da-

durch entstanden ist, dass nach Abschluss der meh-
reren Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. Sind jedoch in diesem Fall die mehre-
ren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer abgeschlossen worden, 
so kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen 
und der Prämien verlangen. 

 
(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem 

Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie 
verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die 
Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend 
macht, nachdem er von der Doppelversicherung 
Kenntnis erlangt hat. 

§ 64. 

(2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene 
Feststellung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht. Die 
Feststellung erfolgt in diesem Fall durch Urteil. Das 
gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststel-
lung nicht treffen können oder wollen oder sie verzö-
gern. 

§ 68. 

(1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der 
Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versiche-
rung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für 
ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse 
nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsneh-
mer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie 
frei; der Versicherer kann eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die 
Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wäre, in welchem der Versicherer vom Wegfall 

des Interesses Kenntnis erlangt. 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch 
eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krie-
ges weg, oder ist der Wegfall des Interesses die un-
vermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem 
Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der 
Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versi-
cherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile 
erst nach Kriegsende zu zahlen. 

§ 69. 

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-
mer veräußert, so tritt an die Stelle des Veräußerers 
der Erwerber in die während der Dauer seines Ei-
gentums aus dem Versicherungsverhältnis sich er-
gebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs-
nehmers ein. 

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintrittes 
laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der 
Veräußerer und der Erwerber zur ungeteilten Hand. 

(3) Der Versicherer hat die Veräußerung in Ansehung 
der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn 
begründeten Forderungen erst dann gegen sich gel-
ten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt – die 
Vorschriften der §§ 1394 bis 1396 des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend an-
zuwenden. 

§ 70. 

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb ei-
nes Monates von dem Zeitpunkt an ausübt, in wel-
chem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt hat. 

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit so-
fortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mona-
tes nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Er-
werber von der Versicherung keine Kenntnis, so 
bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 
Monates von dem Zeitpunkt an bestehen, in wel-
chem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis 
erlangt hat. 

(3) Wird das Versicherungsverhältnis aufgrund dieser 
Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem 
Versicherer die Prämie zu zahlen, der Erwerber haf-
tet in diesen Fällen für die Prämie nicht 

§ 71. 

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen. Wird die Anzeige weder vom Erwerber 
noch vom Veräußerer unverzüglich erstattet, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung 
bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige 
hätte zugehen müssen, oder wenn die Anzeige nicht 
vorsätzlich unterlassen worden ist und die Veräuße-
rung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
gehabt hat. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Ein-
trittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kün-
digung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt ist. 


